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Herr Heer: Es ist unwahrscheinlich, dass die Brüsseler Konferenz als solche ein 
positives Resultat zeitigen wird. Aber im Anschluss an dieselbe dürfte ein enge
rer Ausschuss Beschlüsse fassen, durch welche auch die Schweiz zu Leistungen 
herangezogen wird. Unsere Delegierten sollten jedenfalls dahin instruiert wer
den, Postulaten, die auf Kreditgewährung gerichtet sind nur unter der Bedingung 
zuzustimmen, dass gleichzeitig internationale Grundlagen für die Handelsbezie
hungen im Sinne von Art. 23, lit. o des Völkerbundes geschaffen werden.

Herr Bundesrat Musy: Wir sind von Industriellen bestürmt worden, Massnah
men zur Behebung der Valutakrisis zu treffen. Man erklärte uns, der Export 
werde durch den Stand der Wechselkurse verunmöglicht. Wenn es nicht möglich 
sei, die ausländischen Währungen im Sinne einer Besserung ihres Kursstandes zu 
beeinflussen, so müsse der Ausgleich durch eine Verschlechterung unserer 
Valuta gesucht werden. Die vorgesehene grosse Valutakonferenz sollte vor allem 
auch in dieser Frage eine Aussprache der Interessierten ermöglichen. Durch die 
heutige Besprechung ist die Frage schon abgeklärt worden. Alle Mitglieder sind 
darin einig, dass wir den Stand unserer Valuta hüten müssen.

Herr Bundesrat Schulthess: Die heutigen Beratungen haben ergeben, dass es 
nicht angezeigt erscheint, eine grosse Konferenz über das Valutaproblem zu ver
anlassen. Der Bundesrat wird unter diesen Umständen zur Information der Dele
gierten einfach ein Dossier mit den Gutachten einiger speziell Sachverständiger 
anlegen lassen.3

3. Pour la collection de ces expertises, cf. EVD KW Zentrale 1914—1918/115—116.
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Le Président du Reich allemand, F. Ebert, 
au Président de la Confédération, G. Motta

Copie
L Berlin, 26. April 1920

Nachdem zwischen dem Deutschen Reiche einerseits und Frankreich sowie 
Grossbritannien andererseits die diplomatischen Beziehungen wiederhergestellt 
sind und demgemäss die Schweizerischen Gesandtschaften in Paris und London 
aufgehört haben, die deutschen Interessen in Frankreich und Grossbritannien 
wahrzunehmen, drängt es mich, Ihnen Herr Präsident, und der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft meinen und der deutschen Regierung wärmsten Dank auszu
sprechen für die bereitwillige Übernahme und Ausübung des Schutzes der Deut
schen in diesen Ländern. Das ganze deutsche Volk ist sich in diesen Gefühlen der 
Dankbarkeit einig und ist sich dessen bewusst, welcher schweren, verantwor
tungsvollen Aufgabe sich die Schweiz unterzogen und welche ausserordentliche 
Mühewaltung damit für alle daran beteiligten Stellen verbunden war. Die Ver-
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dienste, die sich die Schweizerische Regierung bei der Erfüllung dieser Aufgabe 
im Geiste edler Menschlichkeit und in wahrhaft neutraler Gesinnung erworben 
hat, werden glanzvoll in der Geschichte der Völker fortleben.

Insbesondere gebührt auch der Ausdruck des Dankes den beiden Schweizeri
schen Gesandtschaften in Paris und London, wie allen ihren Mitgliedern; ihre 
hingebungsvolle Arbeit im deutschen Interesse und namentlich ihr aufopferndes 
Bemühen, den schwergeprüften deutschen Kriegs- und Zivilgefangenen ihr har
tes Los zu erleichtern, wird im deutschen Volke nicht vergessen werden.

Ebenso hat die hiesige Schweizerische Gesandtschaft durch die Vermittlung 
des Verkehrs mit ihren Schwesterbehörden in Paris und London sich um das 
Wohl Tausender verdient gemacht. Die von allen ihren Leitern und Mitgliedern 
stets bewiesene selbstlose Hilfsbereitschaft und ihr verständnisvolles Zusam
menwirken mit den beteiligten deutschen Behörden, hat den Schutz der deut
schen Interessen im Ausland in vorbildlicher Weise gefördert.
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C O N S E I L  F É D É R A L  
Procès-verbal de la séance du 30 avril 1920

1494. Rhein-Zentralkommission

Politisches Departement. Antrag vom 26. April 1920.
Departement des Innern. Antrag vom 24. April 1920

Laut einem Berichte des Herrn James Vallotton,1 eines der Delegierten der 
Schweiz an den Verhandlungen der internationalen Kommission für Fragen des 
Transites, der Schiffahrt usw. in Paris, wird eine erste Zusammenkunft der Mit
glieder der Rhein-Zentralkommission voraussichtlich auf den 3. Mai nach 
Strassburg einberufen. Eine offizielle Einladung zur Teilnahme an den Verhand
lungen ist bis jetzt nicht eingelangt. Als Verhandlungsgegenstand ist einzig die 
Kontrolle der richtigen Anwendung der Bestimmungen des Friedensvertrages 
über den Hafen von Kehl (Art. 65 des Vertrages von Versailles) vorgesehen.

Das politische Departement hält es für dringend geboten, dass die schweizeri
schen Delegierten in der Rhein-Zentralkommission dieser ersten Zusammen
kunft beiwohnen, weil voraussichtlich die französischen Delegierten bei diesem 
Anlass versuchen werden, für das Rhein-Seitenkanalprojekt Stimmung zu 
machen, weshalb der gegenteilige schweizerische Standpunkt auch geltend 
gemacht werden sollte, und sodann, weil die Schweiz das grösste Interesse daran 
habe, dass der Hafen von Kehl ihr für den rechtsrheinischen Abtransport ihrer 
Warenbezüge geöffnet werde. In dieser Richtung sind von der «Fero» beim 
Direktor der Häfen von Strassburg und Kehl und durch die schweizerische 
Gesandtschaft in Paris bei der französischen Regierung Schritte getan worden,

1. Cf. n° 315.
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